
An die 
Polizeidirektion Lüneburg 
Postfach 2240 
21312 Lüneburg 

[Datum] 
 
Schadensersatz für rechtswidrige Freiheitsentziehungen [Ort der Freiheitsentziehung] 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich beziehe mich auf das Urteil des Verwaltungsgerichts Schleswig vom 22.02.2005 (Az. 3 A 128/02), 
sowie den Beschluss des Oberlandesgerichts Celle vom 07.03.2005 (Az.: 22 W 7/05), die Ihnen ja 
sicher bekannt sind. In beiden wurde festgestellt, dass eine Ingewahrsamnahme aus einer Demonst-
ration heraus ohne vorherige Auflösung einer Demonstration rechtswidrig ist. Die Entscheidung des 
Oberlandesgerichts Celle ist endgültig und ist auf meinen Fall übertragbar.  
 
[zutreffendes ausfüllen, unzutreffendes streichen] 
Auch ich habe mich am ...... (alle Kessel, z.B. Hitzacker freie Schule 2002, Grippel Strasse 2003, Laa-
se 2003; vor 2002 ist verjährt, aber versuchen kann man’s ja mal...) an einer nicht aufgelösten De-
monstration beteiligt und bin dann in Gewahrsam genommen worden. Ich habe.... Stunden im Polizei-
kessel verbracht, .... Stunden im Gefangenentransporter und ... in einer Zelle in der Gesa. ... Stunden 
habe ich nichts zu essen bekommen, ... Stunden nichts zu trinken. Ich wurde nicht rechtlich belehrt, 
mir wurde das telefonieren verweigert. Außerdem wurde ich folgendermaßen schikaniert: 

• nackt ausziehen 
• Wegnahme von Büchern, Zeitungen, Telefon, anderen ungefährlichen Dingen, um sich die 

Zeit zu vertreiben (genau beschreiben) 
• Beleidigungen durch die Polizeibeamt/innen (genau beschreiben) 
• Stundenlanges Fesseln (genau beschreiben) 
• Nikotinentzug (wann, wie lange, wann nach Zigaretten gefragt, etc...) 
• [....] 

 
Aufgrund dieses Sachverhaltes hat sich die Bezirksregierung Lüneburg als Verantwortliche für den 
Einsatz der Polizei schadensersatzpflichtig gemacht. Als Rechtsnachfolgerin der Bezirksregierung 
haften Sie für diesen Sachverhalt. 
 
Mir sind durch die rechtswidrige Freiheitsentziehung folgende materielle Schäden entstanden: 

• Fahrtkosten von der Gesa nach Hause 
• Verdienstausfall 
• [...] 

 
Ich fordere Sie daher auf,..... Euro Schadensersatz sowie ....Euro Schmerzensgeld als Genugtuung für 
die Verletzung meines Freiheitsgrundrechts zu zahlen 
Richtwert für Schadensersatz: 

• 10 Euro pro Stunde Freiheitsentziehung 
• für jede erhebliche Schikane (nackt ausziehen, stundenlanges Fesseln, Nikotinentzug mit kör-

perlichen Auswirkungen...) 50 Euro mehr 
• für Jugendliche unter 16 auch 50 Euro mehr 
• pro Tag durch die Freiheitsentziehung ausgelöste Krankheit 100 Euro mehr. 

 
Bitte schicken Sie mir über die genannte Summe bis zum [zwei Wochen ab Absendung des Briefes] 
einen Verrechnungsscheck. / überweisen Sie den Betrag auf folgendes Konto: 
 
Außerdem bitte ich Sie um Mitteilung, welche Daten Sie aufgrund dieser rechtswidrigen Freiheitsent-
ziehung über mich gespeichert haben und an welche Stellen Sie diese Daten weitergegeben haben. 
Sodann bitte ich um Löschung dieser Daten und um Übersendung einer Löschungsbestätigung an 
mich sowie an die Stellen, an die Sie die Daten weitergegeben haben.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 


